
Kreisordnung (KrO NRW) 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

§ 53  

Haushaltswirtschaft und Prüfung 

(1) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten, soweit nicht nachstehend eine andere 

Regelung getroffen ist, die Vorschriften des 8. bis 12. Teils der Gemeindeordnung und die 

dazu erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend. 

(2) Die überörtliche Prüfung des Kreises und seiner Sondervermögen ist Aufgabe der 

Gemeindeprüfungsanstalt. 

(3) Jeder Kreis muss eine örtliche Rechnungsprüfung einrichten. 

 

Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

 

§ 101 (Fn 10) 

Prüfung des Jahresabschlusses,  

Bestätigungsvermerk 

(1) Der Jahresabschluss ist vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich darauf, obdie 

gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 

Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das 

Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der 

Vermögensgegenstände einzubeziehen. Der Lagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem 

Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche 

Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde 

erwecken. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat über Art und Umfang der Prüfung sowie 

über das Ergebnis der Prüfung einen Prüfungsbericht zu erstellen. Der Bestätigungsvermerk 

oder der Vermerk über seine Versagung ist in den Prüfungsbericht aufzunehmen.  

(2) Vor Abgabe des Prüfungsberichtes durch den Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat ist 

dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme zum Prüfungsergebnis zu geben. Soweit 

der Kämmerer von seinem Recht nach § 95 Abs. 3 Satz 3 Gebrauch gemacht hat, ist ihm 

ebenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in einem 

Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Der Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und 

Umfang der Prüfung zu beschreiben und dabei die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze 

und Prüfungsgrundsätze anzugeben. Er hat ferner (…) 
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